
 

1.Vorsitzende: Sabine Mohr Tel: +49 177 9702118; 2. Vorsitzender Björn Lippke Tel: + 49 172 4561810 
1.Kassierer: Leif Jessen Tel: 5 20 64; 1.Takelmeister: Berend Bohlmann: +49 172 4566231 

IBAN: DE75 2175 0000 0165 8354 06  BIC: NOLADE21NOS 

 
 
 

Antrag auf einen Bootsliegeplatz 
 
         
An die         
1.VorsitzendeWVG       
Sabine Mohr       
Roggenbogen 21 
24941   Flensburg 
 

2023/01 

(      *)  Hiermit beantrage ich einen Liegeplatz für unten genanntes Boot 

(      *) Hiermit beantrage ich einen Gastliegeplatz für unten genanntes Boot  

von: …..............…….  bis: …………………….   (Datum) 

(      *)  Hiermit melde ich unten genanntes Boot aus dem Verein ab  

* Zutreffendes bitte ankreuzen! 

Bootseigner: Name: ………......................................     Vorname:  ................................... 

  PLZ: .............  Ort: .................................. Straße: .......................................... 

  Telefon: ……………………………..      Mobil-Tel. …………………….. 

  E-Mail Adresse: ………………………………………………………….. 

Bootsname: ............................................... Bootstyp- / klasse: ........................................ 

Länge: ……................ Breite: ............... Tiefgang: ................... Verdrängung: .................. 

 
Hiermit versichere ich dem WVG, dass für oben genanntes Boot eine Haftpflicht- und Kaskoversi-
cherung abgeschlossen ist und weiter besteht.  
Dem Takelmeister oder seinem Beauftragten gestatte ich, mein Boot jederzeit zu betreten und auf 
einen anderen Platz im Hafen zu verlegen, falls dieses für den sicheren Hafenbetrieb erforderlich 
ist. Das Risiko hierfür trägt der Eigner selbst. 
Die Rechnung wird nach Einnahme des Liegeplatzes erstellt und ist dann auf das unten angeführte 
Vereinskonto zu überweisen. 
 

 Kopie des Sportbootführerschein-See unbedingt beifügen!!! 
 
Wir versichern, dass die Grundsätze der DS-GVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten gem. Art. 5 Abs. 1 im 
Wassersportverein Galwik e.V. befolgt werden. Die Daten werden nur für die vereinsinterne Verwaltung genutzt. Nach 
Beendigung der Nutzung des Liegeplatzes werden die Daten unwiderruflich gelöscht, wenn die Zweckbindung entfallen 
ist, sofern nicht andere gesetzliche Aufbewahrungsfristen dagegenstehen. 
 
 
 
Flensburg, den ..................   .................................................................... 

       Unterschrift 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.  1. Takelmeister Brückenbelegung:  ........................................ 
2.  1. Kassierer Rechnungserteilung:  ........................................ 


